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Synopse 

Initiative Minder – direkter Gegenvorschlag Nationalrat – indirekter Gegenvorschlag Ständerat – Beschlüsse NR vom 7. Dezember 2011 
  

Forderungen der Initiative Minder Wird der Forderung entsprochen  

vom direkten Gegenvorschlag vom indirekten Gegenvorschlag 

nach Beschlüssen SR vom 12. Sep-

tember 2011 

vom indirekten Gegenvorschlag nach 

Beschlüssen NR vom 7. Dezember 2011 

Differenz 

SR / NR 

1. Die Generalversammlung stimmt jährlich 

über die Gesamtsumme aller Vergütungen 

des Verwaltungsrates ab 

Ja Ja, zwingend und verbindlich (Art. 

731k Abs. 1 Ziff. 1 und 2 OR) 

Ja, zwingend und verbindlich (Art. 731k 

Abs. 1 Ziff. 1 und 2 OR) 

Nein 

2.  Die Generalversammlung stimmt jährlich 

über die Gesamtsumme aller Vergütungen 

der Geschäftsleitung ab 

Ja, sofern die Statuten dies 

vorsehen (opting-in) 

Ja, sofern die Statuten nichts anders 

vorsehen (opting-out); (Art. 731l 

Abs. 1 Ziff. 1 und 2 OR) 

Ja, die Statuten legen aber fest, ob den 

Beschlüssen der Generalversammlung 

bindende oder konsultative Wirkung 

zukommt; (Art. 731l Abs. 1 Ziff. 1 und 2 

OR) 

Ja 

3. Die Generalversammlung stimmt jährlich 

über die Gesamtsumme aller Vergütungen 

des Beirats ab 

Ja, sofern die Statuten dies 

vorsehen (opting-in) 

Ja, zwingend und verbindlich (Art. 

731k Abs. 1 Ziff. 3 und 4 OR) 

Ja, zwingend und verbindlich (Art. 731k 

Abs. 1 Ziff. 3 und 4 OR) 

Nein 

4. Die Generalversammlung wählt jährlich ein-

zeln die Mitglieder des Verwaltungsrats 

Ja, sofern die Statuten nichts 

anderes bestimmen (opting-

out) 

Ja, sofern die Statuten nichts ande-

res bestimmen (opting-out); (Art. 

710 OR) 

Ja, sofern die Statuten nichts anderes 

bestimmen (opting-out); (Art. 710 OR) 

Nein 

5. Die Generalversammlung wählt jährlich den 

Verwaltungsratspräsidenten 

Ja, sofern die Statuten nichts 

anderes bestimmen (opting-

out) 

Ja, sofern die Statuten keine Be-

zeichnung durch den Verwaltungs-

rat vorsehen (opting-out); (Art. 712 

Abs. 1 OR) 

Ja, sofern die Statuten keine Bezeich-

nung durch den Verwaltungsrat vorse-

hen (opting-out); (Art. 712 Abs. 1 OR) 

Nein 
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6. Die Generalversammlung wählt jährlich ein-

zeln die Mitglieder des Vergütungsausschus-

ses 

Nein, keine Bestimmung Nein, keine Bestimmung Nein, keine Bestimmung  Nein 

7. Die Generalversammlung wählt jährlich den 

unabhängigen Stimmrechtsvertreter 

 Wahl durch die General-

versammlung: ja 

 jährliche Wahl: keine Be-

stimmung 

 Wahl durch die General-

versammlung: ja 

 jährliche Wahl: ja (jeweils für die 

nächste Generalversammlung);  

(Art. 689c Abs. 1 OR) 

 Wahl durch die Generalversammlung: 

ja 

 jährliche Wahl: ja (jeweils für die 

nächste Generalversammlung);  

(Art. 689c Abs. 1 OR) 

Nein 

8. Die Organstimmrechtsvertretung ist unter-

sagt 

Ja Ja (Art. 689c Abs. 5 OR) Ja (Art. 689c Abs. 5 OR) Nein 

9. Die Depotstimmrechtsvertretung ist unter-

sagt 

Ja Ja (Art. 689c Abs. 5 OR) Ja (Art. 689c Abs. 5 OR) Nein 

10. Die Aktionäre können elektronisch fernab-

stimmen 

Nein, keine Bestimmung Ja, gestützt auf statutarischer 

Grundlage bzw. Zustimmung aller 

Aktionäre (Art. 701a ff. OR) 

Ja, gestützt auf statutarischer Grundla-

ge bzw. Zustimmung aller Aktionäre 

(Art. 701a ff. OR) 

Nein 

11. Die Pensionskassen stimmen im Interesse 

ihrer Versicherten ab 

Ja Nein, in allgemeinen Pflichten ent-

halten, keine allgemeine Stimm-

pflicht 

Nein, in allgemeinen Pflichten enthal-

ten, keine allgemeine Stimmpflicht  

Nein 

12. Die Pensionskassen legen offen, wie sie ge-

stimmt haben 

Nein, keine Bestimmung Ja (Art. 71a Abs. 3 BVG) Ja (Art. 71a Abs. 3 BVG) Nein 

13. Die Statuten regeln die Erfolgs- und Beteili-

gungspläne der Organmitglieder 

Regelung im Vergütungsreg-

lement 

Festlegung im Vergütungsregle-

ment (Art. 731d OR) 

Festlegung im Vergütungsreglement 

(Art. 731d OR) 

Ja (Aus-

gestal-

tung) 

14. Die Statuten regeln die Anzahl Mandate 

ausserhalb des Konzerns 

Nein, keine Bestimmung Offenlegung im Vergütungsbericht 

(Art. 731h Abs. 3 OR) 

Offenlegung im Vergütungsbericht (Art. 

731h Abs. 3 OR) 

 

Nein 
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15. Die Statuten regeln die Höhe der Renten an 

die Organmitglieder 

Grundlagen und Elemente im 

Vergütungsreglement 

Grundsätze im Vergütungsregle-

ment (Art. 731d Abs. 2 Ziff. 7 

OR);(teilweise) Offenlegung im 

Vergütungsbericht (Art. 731g Abs. 

2 Ziff. 8 OR) 

Grundsätze im Vergütungsreglement 

(Art. 731d Abs. 2 Ziff. 7 OR);(teilweise) 

Offenlegung im Vergütungsbericht (Art. 

731g Abs. 2 Ziff. 8 OR) 

Nein 

16. Die Statuten regeln die Höhe der Kredite an 

die Organmitglieder 

Grundlagen und Elemente im 

Vergütungsreglement 

Kriterien im Vergütungsreglement 

(Art. 731d Abs. 2 Ziff. 4bis OR) 

Offenlegung im Vergütungsbericht 

(Art. 731h Abs. 1 und 2 OR) 

Kriterien im Vergütungsreglement (Art. 

731d Abs. 2 Ziff. 4 OR) 

Offenlegung im Vergütungsbericht (Art. 

731h Abs. 1 und 2 OR) 

Ja (Aus-

gestal-

tung) 

17. Die Statuten regeln die Höhe der Darlehen 

an die Organmitglieder 

Grundlagen und Elemente im 

Vergütungsreglement 

Kriterien im Vergütungsreglement 

(Art. 731d Abs. 2 Ziff. 4bis OR) 

Offenlegung im Vergütungsbericht 

(Art. 731h Abs. 1 und 2 OR) 

Kriterien im Vergütungsreglement (Art. 

731d Abs. 2 Ziff. 4 OR) 

Offenlegung im Vergütungsbericht (Art. 

731h Abs. 1 und 2 OR) 

Ja (Aus-

gestal-

tung) 

18. Die Statuten regeln die Dauer der Arbeitsver-

träge der Geschäftsleitungsmitglieder 

Grundlagen und Elemente im 

Vergütungsreglement 

Grundsätze im Vergütungsregle-

ment, nach denen die Dauer und 

Kündbarkeit der Verträge, die den 

Vergütungen zugrunde liegen, 

festgelegt werden (Art. 731d Abs. 2 

Ziff. 4 OR); Offenlegung im Vergü-

tungsbericht der Dauer der Verträ-

ge, die den Vergütungen zugrunde 

liegen (Art. 731g Abs. 1 Ziff. 2 OR) 

Grundsätze im Vergütungsreglement, 

nach denen die Dauer und Kündbarkeit 

der Verträge, die den Vergütungen 

zugrunde liegen, festgelegt werden 

(Art. 731d Abs. 2 Ziff. 5 OR); Offen-

legung im Vergütungsbericht der Dauer 

der Verträge, die den Vergütungen 

zugrunde liegen (Art. 731g Abs. 1 Ziff. 2 

OR) 

Ja (Aus-

gestal-

tung) 

19. Die Organmitglieder enthalten keine Ab-

gangs- oder andere Entschädigung 

Grundsätzlich untersagt Grundsätzlich untersagt; Verwal-

tungsrat kann der Generalver-

sammlung jedoch Ausnahmen be-

antragen, sofern diese im Interesse 

der Gesellschaft sind (Art. 731m 

Grundsätzlich untersagt; Ausnahmen, 

sofern diese im Interesse der Gesell-

schaft sind, kann 1. das Vergütungsreg-

lement vorsehen, oder 2. der Verwal-

tungsrat der Generalversammlung be-

Ja 
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OR); Offenlegung im Vergütungs-

bericht (Art. 731h Abs. 2 Ziff. 4 OR) 

antragen. (Art. 731m OR); Offenlegung 

im Vergütungsbericht (Art. 731h Abs. 2 

Ziff. 4 OR) 

20. Die Organmitglieder enthalten keine Vergü-

tung im Voraus 

Grundsätzlich untersagt Grundsätzlich untersagt; Verwal-

tungsrat kann der Generalver-

sammlung jedoch Ausnahmen be-

antragen, sofern diese im Interesse 

der Gesellschaft sind (Art. 731m 

OR); Offenlegung im Vergütungs-

bericht (Art. 731h Abs. 2 Ziff. 4 OR) 

Grundsätzlich untersagt; Ausnahmen, 

sofern diese im Interesse der Gesell-

schaft sind, kann 1. das Vergütungsreg-

lement vorsehen, oder 2. der Verwal-

tungsrat der Generalversammlung be-

antragen. (Art. 731m OR); Offenlegung 

im Vergütungsbericht (Art. 731h Abs. 2 

Ziff. 4 OR) 

Ja 

21. Die Organmitglieder erhalten keine Prämie 

für Firmenkäufe und –verkäufe 

Grundsätzlich untersagt Nein, Prämien stellen aber Vergü-

tungen dar, die von der General-

versammlung genehmigt werden 

müssen (Art. 731k f. OR); Offenle-

gung im Vergütungsbericht 

(Art. 731g Abs. 2 OR) 

Nein, Prämien stellen aber Vergütungen 

dar, die von der Generalversammlung 

genehmigt werden müssen (Art. 731k f. 

OR); Offenlegung im Vergütungsbericht 

(Art. 731g Abs. 2 OR) 

Nein 

22. Die Organmitglieder enthalten keinen zu-

sätzlichen Berater- oder Arbeitsvertrag von 

einer anderen Gesellschaft der Gruppe 

Nein, keine Bestimmung Nein, keine Bestimmung Nein, keine Bestimmung  Nein 

23. Die Führung der Gesellschaft kann nicht an 

eine juristische Person delegiert werden 

Nein, keine Bestimmung Nein, keine Bestimmung Nein, keine Bestimmung  Nein 

24. Widerhandlungen gegen die Bestimmungen 

der Initiative werden mit Freiheitsstrafe bis 

zu drei Jahren und Geldstrafe bis zu sechs 

Jahresvergütungen bestraft 

 

 

Nein, keine Bestimmung Nein, keine Strafbestimmung Nein, keine Strafbestimmung Nein 
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Zürich, 15. Dezember 2011 MV 

Zusätzliche Forderungen der „Einigungslösung“ 

Minder/Blocher 

Wird der Forderung entsprochen  

vom direkten Gegenvorschlag vom indirekten Gegenvorschlag 

nach Beschlüssen SR vom 12. Sep-

tember 2011 

vom indirekten Gegenvorschlag nach 

Beschlüssen NR vom 7. Dezember 2011 

Differenz 

SR / NR 

1. Als Nominee eingetragene Namenaktionäre 

sind nicht stimmberechtigt 

Nein, keine Bestimmung  Nein, keine Bestimmung Nein, keine Bestimmung Nein 

2. Verbot von GV-Konsultativabstimmungen Nein, GV-Konsultativabstim-

mungen sind für die Vergü-

tungen der Geschäftsleitung 

möglich 

Nein, GV-Konsultativabstim-

mungen sind für die Vergütungen 

der Geschäftsleitung möglich 

Nein, GV-Konsultativabstimmungen 

sind für die Vergütungen der Geschäfts-

leitung möglich 

 

Nein 

3. Vollständige detaillierte und konsolidierte 

Offenlegung von Renten, Krediten, Darlehen 

inkl. Zinssätzen, Laufzeiten usw. für Verwal-

tungsratsmitglieder 

Ja Ja (Art. 731h OR) Ja (Art. 731h OR) Nein 

4. Arbeitsverträge für Verwaltungsrats-

mitglieder dürfen nicht länger als ihre Man-

datsdauer sein 

Nein, keine Bestimmung Nein, keine Bestimmung Nein, keine Bestimmung Nein 

5. Bei Finanzdienstleistern: GV stimmt jährlich 

bindend über die konzernweite Gesamt-

summe aller variablen Lohnbestandteile 

(„Boni“) für das vergangene Geschäftsjahr ab 

Nein, keine Bestimmung Nein, keine Bestimmung Nein, keine Bestimmung Nein 

6. Rückerstattung von offensichtlich unge-

rechtfertigten Leistungen an Organmitglie-

dern 

Ja Ja, griffigere Ausgestaltung der 

Klage auf Rückerstattung unge-

rechtfertigter Leistungen (Art. 678 

OR; Art. 107 Abs. 1bis ZPO) 

Ja, griffigere Ausgestaltung der Klage 

auf Rückerstattung ungerechtfertigter 

Leistungen (Art. 678 OR; Art. 107 Abs. 

1bis ZPO) 

 

Nein 


